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Vorwort 

Dieser Band enthält die Beiträge zu einer der beiden Sektionen, die im 
Rahmen des 38. Deutschen Rechtshistorikertages am Nachmittag des 16. Sep-
tember 2010 stattgefunden haben. Sie gaben Anlass zu einer lebhaften Dis-
kussion, die ihrerseits leider nicht dokumentiert worden ist (vgl. aber den 
Beicht von Philipp Klausberger, Philipp Scheibelreiter 38. Deutscher Rechts-
historikertag in Münster (Westfalen), ZRG (RA) 128 (2011), 852 ff.). Ich 
danke allen Beteiligten für ihre Vorträge und deren schriftliche Ausarbeitung, 
den Organisatoren des 38. Deutschen Rechtshistorikertages für die Einladung 
zur Durchführung der Sektion, Sophie von Weizsäcker, Ingeborg Stahl und 
Angelika Okotokro für ihre Mitwirkung bei der Fertigstellung dieses Bandes 
und Dr. Franz-Peter Gillig vom Verlag Mohr Siebeck für die, wie immer, aus-
gezeichnete Zusammenarbeit.  
 
Hamburg, November 2011 Reinhard Zimmermann 
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I.  Einführung 

Erbrecht und Religion berühren sich beim menschlichen Tod1. Während 
dieser in der Religion ein zwar überaus wichtiges, aber nicht das einzige 
Thema bildet, steht er im Erbrecht für das Problem schlechthin2. Aus des-
sen Perspektive wirft der Tod nach moderner ebenso wie nach antiker Auf-
fassung die Frage nach der Ordnung der Vermögensnachfolge auf. Dabei 
zeigt die vergleichende Betrachtung, dass wir im römischen Recht einem 
noch umfassenderen Regelungskomplex begegnen, dessen Auswirkungen 
über die wirtschaftliche Dimension hinausreichen, indem er nämlich an die 
durch den Tod verursachte Unordnung im weiteren Sinne anknüpft und auf 

                                                 
1  Die Untersuchung von „Einfluss religiöser Vorstellungen auf das Erbrecht“ dient 

u.a. der Prüfung der Hypothese, dass das Erbrecht stark von kulturbedingten Wert-
vorstellungen und Konventionen der jeweiligen Nation (und daher auch von Religion) 
geprägt sei. Allein für das römische Recht verdiente die Fragestellung eine eingehendere 
Untersuchung, als sie in dem gegebenen Rahmen möglich ist. Die hier gebotene Über-
sicht kann lediglich einzelne Prinzipien und Regelungen des römischen Erbrechts 
benennen und dabei in konzentrierter Form aufzeigen, wo und inwieweit sich jeweils 
religiose Vorstellungen (zur Terminologie siehe Fn. 3) auf die Rechtsentwicklung ausge-
wirkt haben. Dabei beschränkt sich die Darstellung religioser und erbrechtlicher Einrich-
tungen angesichts der Fülle einschlägiger Spezialliteratur auf das Nötigste.  

2  Der umfassenden Herausforderung, der sich der Mensch angesichts der Endlichkeit 
des individuellen Lebens ausgesetzt sieht, begegnet er vielfach durch die Entwicklung 
von Kultur. J. Assmann spricht insoweit vom Tod als „Kulturgenerator“: Tod und Jen-
seits im alten Ägypten (2003), 2–11. Teil dieser Kultur sind auch bestimmte Bereiche des 
Rechts, und zwar insbesondere das als Antwort auf den Tod entstandene Erbrecht; vgl. 
H. Barta, Recht, Religion und Gerechtigkeit in frühen Gesellschaften – Zur Bedeutung 
von Herrschaft und Staat für diese Gesellschaftsphänomene, in: H. Barta/R. Rollinger/ 
M. Lang (Hg.), Recht und Religion: Menschliche und göttliche Gerechtigkeitsvorstel-
lungen in den antiken Welten (2008), 16. 
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Neuordnung zielt. Dieser Umstand liegt wiederum teilweise in religiosen 
Vorstellungen begründet3.  

Das zwischen dem römischen Erbrecht und der Religion bestehende 
Verhältnis ist in der Vergangenheit Gegenstand zahlreicher Forschungen 
geworden. Die dabei jeweils verfolgten Fragestellungen bilden ein breitge-
fächertes Spektrum. Hauptsächlich haben drei Bereiche die Aufmerksam-
keit auf sich gezogen: die Bedeutung der Religion für die altrömische 
Familienverfassung und damit für das Verwandtenerbrecht sowie für die 
Entwicklung des Testaments, ferner die Beziehung zwischen dem zivilen 
Erbrecht und jenen pontifikalen Bestimmungen, die im Erbfall den Über-
gang der Kultverpflichtungen gewährleisten, und schließlich jene Neue-
rungen, die der Siegeszug des Christentums in der nachklassischen Zeit 
hervorrief.  

Die Ausübung von Religion berührt allerdings nicht nur die Sphäre des 
Rechts, sondern entfaltet zudem Drittwirkungen, die sich nicht auf Rechts-
folgen beschränken. So ist in der modernen sozialwissenschaftlichen Gene-
rationenforschung wiederholt darauf hingewiesen worden, dass Erben und 
Vererben symbolische Bedeutung haben, die Identität von Personen prägen 
und insoweit über die ökonomische Dimension hinaus individualbiogra-
phische Konsequenzen entfalten können4. Diese Wahrnehmung, die für die 
Gegenwart öfters untersucht und beschrieben worden ist, lässt sich in 
abgewandelter Form auch für die römische Antike gewinnen. Sie muss ein-
bezogen werden, will man das Verhältnis zwischen religiosen Vorstellun-
gen und römischem Recht verstehen. 

Angesichts der Vielzahl an Zusammenhängen, in denen sich religiose 
Vorstellungen auch außerhalb der genannten Forschungsschwerpunkte un-
mittelbar oder mittelbar auf das römische Erbrecht ausgewirkt haben 
könnten, ist eine Konzentration der Fragestellung geboten. Wir werden 
daher hauptsächlich untersuchen, inwieweit diejenigen Hauptelemente des 

                                                 
3  Mit dem Ziel einer terminologischen Abgrenzung zu den Glaubensinhalten heutiger 

Hochreligionen und insbesondere, um die Einbeziehung des Grabkults in das Bedeu-
tungsfeld von religiosus auszudrücken, wird hier – wie in der modernen, von Behrends, 
Knütel, Kupisch, Seiler und neuerdings Rüfner verantworteten deutschen Digestenüber-
setzung – mit Rücksicht auf antike Religion der Ausdruck „religios“ verwendet. Vgl. 
überzeugend O. Behrends, Ius und Ius Civile: Untersuchungen zur Herkunft des ius-
Begriffs im römischen Zivilrecht, in: D. Liebs (Hg.), Sympotica Franz Wieacker (1970), 
11, Fn. 3. 

4  Vgl. nur U. Langbein, Geerbte Dinge: Soziale Praxis und symbolische Bedeutung 
des Erbens (2002); K. Lüscher, Erben und Vererben, in: F. Lettke (Hg.), Erben und Ver-
erben: Gestaltung und Regulation von Generationenbeziehungen (2003), 125–142; 
K. Schulte, (Ver)Erben aus psychologischer Sicht, in: F. Lettke (Hg.) wie soeben, 205–
232; J. Beckert, Unverdientes Vermögen: Soziologie des Erbrechts (2004), 12–32, 323–
331. 
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römischen Erbrechts, die dessen Charakter seit früher Zeit bestimmt haben, 
wie etwa Universalsukzession und Familienerbfolge, auf religiose Vor-
stellungen zurückgingen, religiosen Zwecken dienten oder unter entspre-
chenden Einflüssen Veränderungen durchliefen. Zurückstellen werden wir 
dagegen solche Zusammenhänge, in denen unter dem Einfluss von Reli-
gion eher marginale Entwicklungen stattfanden, die unabhängig von ihrer 
Bedeutung für die Rechtswirklichkeit das tradierte System des Erbrechts 
nicht oder nur unmaßgeblich berührten. Dies gilt insbesondere für viele 
Veränderungen von geringerer rechtsdogmatischer Relevanz, die in der 
Spätantike mit dem Einfluss des Christentums in Verbindung gebracht 
werden können5. 

1.  Römische Religion im Wandel der Wahrnehmung 

Die religio besteht nach Cicero „in der frommen Verehrung der Götter“6. 
Er erklärt den Ausdruck auf Grundlage eines für die alte römische Religion 
zutreffenden Verständnisses etymologisch mit dem korrekten Vollzug be-
stimmter Kulthandlungen, die man, als zusammengehörig wahrgenommen, 
„aufzählt“ (relegere)7. Es handelt sich um bestimmte regelmäßige Riten, 
wie sie aufgrund der religio sacrorum8 z.B. bei Opfer, Gebet, Weihe- und 
Reinigungshandlungen geboten sind. Denn Religion begnügt sich nicht mit 
einer bestimmten inneren Einstellung; sie fordert vielmehr pietas bzw. 
eusébeia. Dies aber bedeutet nicht allein Kontemplation, sondern vor allem 
die Wahrung von Riten, also regelmäßiges positives Tun9. Die Pflicht zu 
bestimmten Verhaltensformen liegt also im Kern des Verständnisses von 
religio begründet10. 

                                                 
5  Siehe unten S. 71 ff. 
6  Cicero, de natura deorum 1,117: „religionem, quae deorum cultu pio continetur“. 
7  Cicero, de natura deorum 2,72: „qui autem omnia quae cultum deorum pertinerent 

diligenter retractarent, hi sunt dicti religiosi ex relegendo“; vgl. Lactanz, institutiones 
divinae 4,28,2; Isidor, etymologiae 10,234 und ferner A. Ernout/A. Meillet, Dictionnaire 
étymologique de la langue Latine (4. Aufl., 1959), 569 mit Nachweisen. 

8  Vgl. Cicero, de domo sua 14,36. 
9  J. Scheid, Oral tradition and written tradition in the formation of sacred law in 

Rome, in: C. Ando/J. Rüpke (Hg.), Religion and Law in Classical and Christian Rome 
(2006), 14 f.; vgl. N. Belayche, Religious Actors in Daily Life: Practices and Related 
Beliefs, in: J. Rüpke (Hg.), A Companion to Roman Religion (2007), 279; A. Wlosok, 
Römischer Religions- und Gottesbegriff in heidnischer und christlicher Zeit, Antike und 
Abendland 16 (1970), 39 (= idem, Res humanae – res divinae, hg. von E. Heck u. 
E.A. Schmidt [1990], 15). 

10  Der Aspekt des geschuldeten Gehorsams bildet den Kern jener anderen, offenbar in 
afrikanischer Tradition überlieferten Etymologie, die den Ausdruck unter Hinweis auf ein 
spezifisches Band (ligamen) erklärt, das Menschen an die Götter bindet (religare) und 
ihnen darum Pflichten auferlegt. Vgl. Isidor, etymologiae 8,2,2 und Wlosok (Fn. 9), 49 (= 
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Während die römische Religion in älteren Grundlagenwerken als relativ 
starres System dargestellt wird11, geht die jüngere Forschung davon aus, 
dass sie in Traditionen und Prinzipien lebt, die ihre langfristige Gültigkeit 
gerade dem Umstand verdanken, dass sie trotz Unwandelbarkeit im Kern 
entwicklungsfähig sind und sich damit auf veränderliche Lebensbedin-
gungen und gesellschaftliche Verhältnisse ausrichten können. Unter diesen 
Voraussetzungen kann sich auch die vielfach als dogmatisch beschriebene 
römische Religion mit ihrem tradierten sakralen Regelwerk und ihren 
strengen Riten wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen anpassen12. 
Dies erweist sich z.B. an der Fähigkeit, neu auftretende, religios agierende 
Gruppen wie die collegia zu integrieren und sogar bestimmte Kulte zu-
sätzlich aufzunehmen, wie etwa diejenigen asiatischer Gottheiten oder den 
Kaiserkult. So kann die römische Religion für lange Zeit auch eine prag-
matische Bedeutung für eine Gesellschaft behalten, die ihr mit spezifischen 
Regelungsbedürfnissen entgegentritt. Soweit die Religion hier Antworten 
bietet, wird sie der Gesellschaft wie dem Einzelnen zum Faktor der Orien-
tierung und Integration13. Das ist, wie wir sehen werden, grundsätzlich 
auch im Bereich des Erbrechts möglich.  

                                                  
Res humanae, 29) sowie R. Muth, Vom Wesen römischer „religio“, in: ANRW II, 16/1 
(1978), 348 f. mit weiteren Nachweisen. 

11  G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer (2. Aufl., 1912) sowie K. Latte, 
Römische Religionsgeschichte (1960). Beide in vielen Einzelfragen noch immer wert-
vollen Standardwerke stehen in der Tradition wirkungsmächtiger Darstellungen des 
19. Jahrhunderts wie N.D. Fustel de Coulanges, La Cité antique (1864; nachfolgend 
zitiert nach der Ausgabe Paris, 1943). 

12  Für die jüngere Forschung, die die Wandelbarkeit der traditionellen römischen 
Religion unterstreicht, vgl. J.-L. Durand/J. Scheid, „Rites“ et „Religion“: Remarques sur 
certains préjugés des historiens de la religion des Grecs et des Romains, Archives des 
Sciences sociales des Religions 85 (1994), 23–43; J. Rüpke, Innovationsmechanismen 
kultischer Religionen: Sakralrecht im Rom der Republik, in: Geschichte, Tradition, Re-
flexion: Festschrift für Martin Hengel, Bd. 2: Griechische und Römische Religion (1996), 
265–285; idem, Antike Großstadtreligion, in: Ch. Batsch/U. Egelhaaf-Gaiser/R. Stepper 
(Hg.), Zwischen Krise und Alltag. Antike Religionen im Mittelmeerraum � Conflit et 
normalité: Religions anciennes dans l’espace méditerranéen (1999), 13–30; idem, Die 
Religion der Römer (2001), 13–18. Für die Auseinandersetzung mit dem älteren Bild von 
der römischen Religion vgl. J. Rüpke, Römische Religion und „Reichsreligion“: Be-
griffsgeschichtliche und methodische Bemerkungen, in: H. Cancik/J. Rüpke (Hg.), Römi-
sche Reichsreligion und Provinzialreligion (1997), 3–23. 

13  Die Vorstellung steht in der Tradition der religionssoziologischen Arbeiten von 
É. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912). Unter den neueren 
Arbeiten beschreibt C. Geertz Religion als „kulturelles System“: Dichte Beschreibung: 
Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme (1983), 48. Vgl. auch J. Scheid, Myth, Cult 
and Reality in Ovid’s Fasti, Proceedings of the Cambridge Philological Society 38 
(1992), 118–131. 
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2.  Die wissenschaftliche Aufgabe 

Die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit das römische Erbrecht in spe-
zifischer Weise durch religiose Vorstellungen geprägt worden ist, könnte 
insofern mit Aussicht auf Erfolg aufgeworfen werden, als das römische ius 
civile in seiner Entwicklungsgeschichte verschiedentlich von religiosen 
Einflüssen berührt und geprägt worden ist, viel mehr als etwa das Privat-
recht in der neuzeitlichen Geschichte Europas14. Dies gilt insbesondere 
grundlegend für die ältesten erschließbaren Anfänge des ius, in denen 
menschliches Verhalten mit Rücksicht auf eine augurale Ordnungs- und 
Sühnereligion ausgerichtet wurde15. Es gilt im Einzelnen, auch für spätere 
Entwicklungsstufen konkreter fassbar, für zahlreiche seiner Einrichtungen 
und Prinzipien, die durch das Fortwirken religioser Einflüsse jedenfalls 
mitgeprägt worden sind16, nämlich bekanntlich z.B. für bestimmte fides-
Verletzungen, die mit Sakralstrafe bedroht sind, für den Eid und die con-
farreatio17. Im Erbrecht scheinen die Aussichten darauf, solches beobach-
ten zu können, mit Rücksicht auf den spezifischen Zusammenhang des 
Rechtsgebiets mit dem Tod besonders günstig zu sein. 

Die Untersuchung begegnet allerdings mehreren Schwierigkeiten. An-
ders als beim modernen Erbrecht, das zwar historisch gewachsen ist, aber 
doch auf jeweils kohärente Systementwürfe zurückgeht, haben wir es beim 
„römischen Erbrecht“ mit einer Vielfalt an Regelungen und Prinzipien zu 
tun, die keineswegs ausnahmslos die Nachfolge in die Rechtsstellung eines 
Verstorbenen voraussetzen und die überdies teilweise ganz unterschied-
liche Geltungsgründe aufweisen. Wir dürfen für den römischen Juristen 
nicht einmal als selbstverständlich annehmen, dass er überhaupt einen 
umfassenden und klar definierten Begriff des „Erbrechts“ kannte. Darauf 
deutet schon in terminologischer Sicht, dass es in der lateinischen Rechts-
sprache keinen Ausdruck für das Erbrecht schlechthin gibt. Ein weiteres 
Indiz besteht in dieser Hinsicht darin, dass noch in der klassischen Zeit, in 
der die kennzeichnenden Merkmale des später in Europa rezipierten Erb-
                                                 

14  Die fortwirkende Bedeutung des in das ius commune integrierten kanonischen 
Rechts für bestimmte Rechtsbereiche wie etwa Vertrags- und Eherecht scheint mir dem 
genannten Gesamteindruck nicht entgegenzustehen.  

15  Vgl. grundlegend O. Behrends, Der römische Weg zur Subjektivität: Vom Sied-
lungsgenossen zu Person und Persönlichkeit, in: R.L. Fetz/R. Hagenbüchle/P. Schulz 
(Hg.), Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität, Bd. 1 (1998), 211–220 
(= idem, Institut und Prinzip: Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Ein-
flüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiser-
zeitlichen Rechtsschulen, hg. von M. Avenarius/R. Meyer-Pritzl/C. Möller, Bd. 1 [2004], 
373–381). 

16  M. Kaser, Das altrömische ius: Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsge-
schichte der Römer (1949), 307. 

17  Behrends, Ius und Ius Civile (Fn. 3), 46–48. 
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rechts weitgehend ausgebildet waren, seine zusammenhängende Erörterung 
nicht etwa unter dem verbindenden Gesichtspunkt der Rechtsnachfolge 
von Todes wegen stattfand, sondern die Sukzession des Erben als Fall des 
Erwerbs per universitatem dargestellt wurde, was schon für das Vermächt-
nisrecht nicht mehr passte und zu systematischen Schwierigkeiten führte18. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Bestimmungen über die Ein-
weisung in den Nachlassbesitz (bonorum possessio), ohne die das römische 
System der Vermögensnachfolge von Todes wegen nicht zu denken wäre, 
auf den Prätor zurückgingen, dessen Regelungen nach dem Konzept der 
von Servius begründeten, spezifisch klassischen Jurisprudenz außerhalb 
des Rechts standen und erst im Laufe der hochklassischen Zeit als ius 
Anerkennung fanden19. Dies alles bedeutet für unsere Untersuchung, dass 
wir die Frage nach Einflüssen religioser Vorstellungen an eine Vielzahl 
sehr unterschiedlicher Regelungszusammenhänge richten müssen, die die 
privatrechtlichen Folgen des Todes eines Menschen behandeln.  

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der Dürftigkeit der Quellen-
lage zu den religiosen Pflichten. So sind die konkreten Nachrichten 
darüber, wen genau die hier hauptsächlich interessierenden privaten Kult-
verpflichtungen trafen und in welchem Umfang, wenig ergiebig. Außer-
dem haben wir keine Gewissheit darüber, inwieweit das, was uns Cicero 
und andere Quellen über die Verhältnisse in den vermögenden und ein-
flussreichen Familien der römischen Oberschicht berichten, auf andere 
Bevölkerungsteile übertragen werden kann. Auf die Dürftigkeit der Mit-

                                                 
18  Vgl. insbesondere Gaius, institutiones 2,97: „Hactenus tantisper admonuisse suffi-

cit, quem ad modum singulae res nobis adquirantur; nam legatorum ius, quo et ipso 
singulas res adquirimus, opportunius alio loco referemus. Videamus itaque nunc, quibus 
modis per universitatem res nobis adquirantur“ (Es genügt, bloß bis zu diesem Punkte 
einstweilen darauf hingewiesen zu haben, auf welche Weise wir einzelne Gegenstände 
erwerben; denn das Recht der Vermächtnisse, durch welches wir auch einzelne Gegen-
stände erwerben, werden wir passender an anderer Stelle erklären. Wir wollen daher jetzt 
sehen, auf welche Weisen wir Gegenstände im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erwer-
ben). 

19  Vgl. insbesondere O. Behrends, Anthropologie juridique de la jurisprudence 
classique romaine, Revue historique de droit français et étranger 68 (1990), 343 (= idem, 
Scritti „italiani“ con un’appendice „francese“, hg. von C. Cascione [2009], 505); idem, 
Die Gewohnheit des Rechts und das Gewohnheitsrecht: Die geistigen Grundlagen des 
klassischen römischen Rechts mit einem vergleichenden Blick auf die Gewohnheits-
rechtslehre der Historischen Rechtsschule und der Gegenwart, in: D. Willoweit (Hg.), 
Die Begründung des Rechts als historisches Problem (2000), 38, Fn. 49; sowie 
V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano (7. Aufl., 1957, Nachdruck 1989), 161; 
M. Avenarius, Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum: Entstehung, Eigenart 
und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift (2005), 90–93 und idem, Il „liber 
singularis regularum“ pseudo-ulpianeo: sua specificità come opera giuridica altoclassica 
in comparazione con le „Institutiones“ di Gaio, Index 34 (2006), 458. 
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teilungen hat die einschlägige Literatur verschieden reagiert. Zahlreiche, 
vor allem frühere Autoren haben auf Grundlage der begrenzten und nicht 
immer sehr präzisen Quellen gewagte Überlegungen zum Zusammenhang 
von Religion und Erbrecht entwickelt. Dies hat sich nur teilweise als 
zielführend erwiesen. Demgegenüber gibt es andere, auch moderne Bei-
träge, die auf Grundlage der Quellen vorsichtigere Aussagen treffen und 
im Übrigen in aller Deutlichkeit auf die Grenzen unserer Erkenntnis-
möglichkeit hinweisen. Diese werden auch wir nicht überschreiten können. 
Um den Rahmen der verantwortbaren Aussagen nicht zu verlassen und 
gleichzeitig möglichst wenig bisherige Erkenntnisse zu wiederholen, wer-
den wir uns darauf beschränken, die Vielfalt der möglichen Berührungs-
punkte zu skizzieren und im Übrigen einzelne Gesichtspunkte näherer 
Betrachtung zu unterziehen.  

Dabei werden wir zeigen, dass einer älteren Entwicklungsstufe des 
Rechts, für die wir die Zuweisung von Vermögen und Kultverantwortung 
als zusammenhängende Teilbereiche einer umfassenden Ordnung der Nach-
folge beim Tod eines Menschen vermuten dürfen, eine in der späteren 
Republik herrschende Rechtsordnung folgte, die, auf den tradierten Ord-
nungsvorstellungen beruhend, in immerhin noch belegbarer Weise mit reli-
giosen Regelungsbedürfnissen einherging, bevor diese Entwicklungsstufe 
in ein klassisches Erbrecht überging, das infolge eines inzwischen durch-
laufenen Rationalisierungsprozesses ein nüchterneres, von religiosem Den-
ken kaum noch beeinflusstes Konzept verfolgte. Nun wollte Jhering 
bekanntlich auch in Anerkennung der Allgegenwart von Religion in der 
römischen Lebenswelt sogar „entschieden in Abrede stellen, dass die Reli-
gion in Rom zur Zeit der Republik auf Recht und Staat einen bestimmen-
den Einfluss ausgeübt“ habe20. Mit Rücksicht auf unseren Untersuchungs-
gegenstand können wir diesen Standpunkt nicht uneingeschränkt teilen. 
Betrachten wir unsere Erkenntnisse allerdings vor dem Hintergrund der 
Arbeitshypothese, dass gerade in das Erbrecht tendenziell religiose Vor-
stellungen eingehen können, dann beobachten wir, dass Jhering insoweit – 
jedenfalls in der Tendenz – richtig lag. Sogar Bruck, der Religion grund-
sätzlich als einen der wichtigsten Faktoren der Ausformung des Rechts 
betrachtete, hat für die späte Republik vorsichtig bestimmte Berührungs-
punkte zwischen religiosen Ordnungsvorstellungen und zivilem Erbrecht 
                                                 

20  R. v. Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung, Bd. 1 (9. Aufl., 1954 = Nachdruck der 5. Aufl., 1954), 341, 357. Die Radi-
kalität dieser Auffassung ist womöglich durch die lange Auseinandersetzung Jherings 
mit zeitgenössischen Versuchen zu erklären, in romantischer Weise umfassende rechts- 
bzw. kulturhistorische Konzepte auf der Grundlage vermuteter religioser Einflüsse zu 
entwickeln. Für diese Forschungsansätze ist insbesondere Fustel de Coulanges (Fn. 11) 
zu nennen. Die Ergebnisse der Arbeiten Jherings gingen in dessen „Vorgeschichte der 
Indoeuropäer“ (Leipzig, 1894) ein. 
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beschrieben, die aus der gemeinsamen Betrachtung beider Bereiche histo-
rischen Erkenntnisgewinn ermöglichen; spezifische „Einwirkungen“ stellte 
er dagegen gerade nicht heraus21. Insbesondere das klassische Recht weist 
nämlich allenfalls sehr mittelbare Einflüsse von Religion auf. Was sich 
hingegen verschiedentlich klar belegen lässt, ist ein enger funktionaler Zu-
sammenhang zwischen den Regelungen beider Bereiche. Angesichts des-
sen werden wir auch der Frage nachgehen, wie das Verhältnis zwischen 
zivilem Erbrecht und religiosen Vorstellungen, wie sie etwa in pontifikalen 
Bestimmungen Ausdruck finden, über die Feststellung von „Einflüssen“ 
hinaus zu beschreiben ist.  

II.  Grundbedingungen des Zusammenhangs und 
Berührungspunkte zwischen Religion und Erbrecht 

Die außerordentlich hohe Bedeutung, die dem Kultus in der römischen 
Religion zukam, verlangte nach Absicherung seiner dauerhaften Pflege, 
also einer Kult-Verstetigung22. Denn während das menschliche Leben nur 
von begrenzter Dauer ist, müssen bestimmte Kulthandlungen auf unbe-
grenzte Zeit erfüllt werden, damit religioses Heil und persönliche sowie 
kollektive Identitätsstiftung gewährleistet bleiben. Ebenso wie in der 
Gesellschaft gewährleistet der Kult auch innerhalb der Familie jene „kon-
nektive Struktur“ (J. Assmann), die nicht nur in sozialer Hinsicht wirkt, 
also der Vergewisserung über die Verbindung unter den Lebenden dient, 
sondern gleichzeitig auch die zeitliche Dimension erfasst23. Soweit in die-
sem Zusammenhang eine kontinuierliche Überleitung von Zuständigkeit 
gefordert ist, kann dies – ganz allgemein – auf verschiedene Weise bewirkt 
werden. Da es sich um einen sakralen Regelungsgegenstand handelt, ist 
hier in erster Linie an eine Ordnung durch sakralrechtliche Bestimmungen 
zu denken. Andererseits können aber auch Regelungen des zivilen Erb-
rechts diesem Bedürfnis entgegenkommen, wenn z.B. hinterlassenes Ver-
mögen und Kultverantwortung parallel zugewiesen und hierdurch bald die 
Akzeptanz des Adressaten für die Kulterfüllung gefördert, bald überhaupt 
erst die materiellen Voraussetzungen für dieselbe geschaffen werden. Eine 
                                                 

21  E.F. Bruck, Cicero vs. the Scaevolas. Re: Law of Inheritance and Decay of Roman 
Religion (De legibus, II,19–21), (1945) 3 Seminar 1. Der Aufsatz entspricht (nur leicht 
verändert) einem Kapitel in E.F. Bruck, Über römisches Recht im Rahmen der Kultur-
geschichte (1954), 24–45, hier 24. Zitiert werden nachfolgend beide Fassungen. 

22  Vgl. die Mitteilung bei Livius V,51,4, die religiosen Kulte seien mit der Stadt Rom 
geschaffen und von Generation zu Generation weitergegeben worden („positae tra-
ditaeque per manus“). 

23  Zum Konzept der konnektiven Struktur vgl. J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis 
(6. Aufl., 2007), 16 f. 


